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Folgende Grundsätze der Versorgung von psychisch 

kranken Menschen sind festzuhalten:

1. Schwere psychische Krankheiten haben häufig einen 
chronisch verlaufenden Charakter und Krisen treten 
episodisch auf (4). Betroffen sein können viele Lebensbe-
reiche, weshalb meist auch mehrere Hilfesysteme 
beteiligt sind: insbesondere das Gesundheitswesen mit 
den Leistungen aus dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch 
und aus dem Öffentlichen Gesundheitsdienst (Branden-
burgisches Gesundheitsdienstgesetz, Brandenburgisches 
Psychisch-Kranken-Gesetz) sowie das System der 
Eingliederungshilfe (Neuntes Buch Sozialgesetzbuch) und 
bei minderjährigen Betroffenen das System der Jugend-
hilfe gemäß Achtem Buch Sozialgesetzbuch (5). In akuten 
Krisen ist je nach Lage des Einzelfalls die frühzeitige und 
verbindliche Koordination und Kooperation der vorge-
nannten Verantwortlichen mit der Polizei, mit dem 
zuständigen Gericht und/oder dem Rettungsdienst 
notwendig, um in der Akutsituation zu deeskalieren und 
wirksame Hilfen einzuleiten (6).

2. Für die Patientinnen und Patienten ist eine koordinierte 
Hilfeleistung wichtig, die den konkreten Anforderungen des 
Einzelfalls genügt. Besondere Bedeutung spielt hierbei die 
Kooperation und Koordination im Hilfesystem. Eine 
Untersuchung in Nordrhein-Westfalen zeigte, dass ein 
regional gut ausgebauter sozialpsychiatrischer Dienst mit 
einer geringeren Zahl von Zwangseinweisungen in Zusam-
menhang steht (7). Die Stärkung der gemeindepsychiatri-
schen Kompetenz und der Ressourcen in den Gebietskör-
perschaften kann also dazu führen, dass psychische Krisen 
seltener und ggf. weniger eskaliert auftreten. Deshalb 
kommt hier dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheits-
dienst  eine besondere Bedeutung zu, z.B. in Bezug auf 
den Personalaufwuchs innerhalb der Gesundheitsämter.

3. Auch wenn es sich im Land Brandenburg in der Vergan-
genheit um eine kleine Zahl psychisch kranker Menschen 
handelte, die zur Gefahrenabwehr einer Selbst- und/oder 
Fremdgefährdung in psychiatrischen Krankenhäusern 
untergebracht wurden (2), ist hier eine besondere 
Aufmerksamkeit und öffentliche Transparenz angebracht, 
wenn zum Schutz der Patientinnen und Patienten sowie 
anderer Menschen Zwang ausgeübt wird.

Die Hintergründe von Unterbringungen und Zwangsmaßnahmen 
im Land Brandenburg sowie Informationen zur Psychiatriebe-
richterstattung werden in der nächsten Ausgabe publiziert. ↙
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Psychiatrische Versorgung und Psychiatrie-

berichterstattung im Land Brandenburg 

(Teil 1)

Grundsätze der Versorgung von schwer psychisch kranken Menschen im Land

Für eine weiterentwickelte qualitativ hochwertige Versorgung 
der Betroffenen ist es zunächst erforderlich, eine entsprechen-
de valide Datengrundlage zu schaffen.

Eine Herausforderung in der Versorgung aber auch bei der Be-
richterstattung stellen die zwei unterschiedlichen betroffenen 
Rechtsräume dar: zum einen die Unterbringung zur Gefahren-
abwehr (sogenannte öffentlich-rechtliche Unterbringung nach 
Landesrecht) und zum anderen die zivilrechtliche Unterbringung 
nach Bundesrecht (Bürgerliches Gesetzbuch, Betreuungsrecht). 
In den Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten gibt es hier 
wesentliche Unterschiede. Diese Unterschiede führen in der 
Praxis zu hohen Hürden bei der unverzichtbaren gemeinsamen 
Betrachtung beider Formen der Anwendung von Zwang gegen 
den Willen von psychisch erkrankten oder seelisch behinderten 
Menschen (2).
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Menschen mit (schweren) psychischen Erkrankungen haben An-
spruch auf umfassende Hilfen verschiedener Leistungserbringer 
(1). Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die Men-
schenrechtskonvention und der State of the Art in der medizin-
ethischen Diskussion sind die Richtlinien jeglichen Handelns.

Ziel der Brandenburger Landesregierung ist die Verbesserung 
der Versorgung für schwer psychisch kranke Menschen in allen 
Regionen des Landes. Auch wenn in Brandenburg im bundes-
weiten Vergleich in der Vergangenheit nur eine geringe Anzahl 
psychisch kranker Menschen zur Gefahrenabwehr in psychia-
trischen Krankenhäusern untergebracht wurde (2), sollen mit 
einer Psychiatrieberichterstattung auf Landesebene die Häu-
figkeit und Begleitumstände von Unterbringungen transparent 
gemacht werden (3). 


